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Anlage zur Rahmenvereinbarung nach § 8a Abs. 2 SGB VIII und nach  
§ 72 a SGB VIII: 
Gesetzliche Bestimmungen 
 
 
In der Rahmenvereinbarung gemäß §§ 8a und § 72 a SGBVIII und den leistungsbe-
reichsbezogenen Ergänzungen wird auf ausgewählte gesetzliche Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches Bezug genommen. Diese werden im folgenden benannt. 
 

Rechtskräftige Verurteilungen i. S. des § 72 a SGB VIII  

Folgende Straftatbestände des Strafgesetzbuches (StGB) sind relevant:  
 

• Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171)  

• Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§ 174)  

• Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kran-
ken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen (§ 174a)  

• Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung (§ 174b)  

• Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- 
oder Betreuungsverhältnisses (§ 174c)  

• Sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176)  

• Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176a)  

• Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge (§ 176b)  

• Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung (§ 177)  

• Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge (§ 178)  

• Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen (§ 179)  

• Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger (§ 180)  



• Ausbeutung von Prostituierten (§ 180a)  

• Zuhälterei (§ 181a)  

• Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 182)  

• Exhibitionistische Handlungen (§ 183)  

• Erregung öffentlichen Ärgernisses (§ 183a)  

• Verbreitung pornographischer Schriften (§ 184)  

• Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften (§ 184 a)  

• Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften (§ 184 b) 

• Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften (§ 184 c) 

• Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, Medien- oder 
Teledienste (§ 184 d)  

• Ausübung der verbotenen Prostitution (§ 184 e)  

• Jugendgefährdende Prostitution (§ 184 f)  

• Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225)   

• Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung (§ 232) 

• Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233) 

• Förderung des Menschenhandels (§ 233 a) 

• Menschenraub (§ 234) 

• Entziehung Minderjähriger (§ 235) 

• Kinderhandel (§ 236)  

 

Für den Bereich des Datenschutzes ist der § 203 StGB relevant. 
 

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das 
ihm als     
 
1.  Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, 

der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staat-
lich geregelte Ausbildung erfordert, 
 

2.  Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprü-
fung,    

 
3.  Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 

Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbe-
vollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Pa-



tentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesell-
schaft,   

 
4.  Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in 

einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stif-
tung des öffentlichen Rechts anerkannt ist.   

 
4a.  Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 

8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,  
 
5.  staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädago-

gen oder  
 
6.  Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensver-

sicherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Ver-
rechnungsstelle 
 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis, offenbart, das ihm als  
 
1.  Amtsträger, 
 
2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
 
3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahr-

nimmt, 
 

4.  Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst 
Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist oder als Hilfskraft eines solchen Ausschus-
ses oder Rates 
 

5.  öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung sei-
ner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, o-
der 
 

6.  Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der 
Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes 
förmlich verpflichtet worden ist,  
 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des 
Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines ande-
ren gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist 
jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonsti-
gen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekannt gegeben werden und das 
Gesetz dies nicht untersagt. 
 
(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Daten-
schutz unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das ei-
nem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut 



worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 
 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer gleich. 2Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre be-
rufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf 
den Beruf tätig sind. 3Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach 
dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Ge-
heimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis 
nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 
 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu be-
reichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 
 
 
Fußnote 
§ 203 Abs. 1 Nr. 4a: Die anerkannten Beratungsstellen nach § 218b Abs. 2 Nr. 1 StGB 
stehen den anerkannten Beratungsstellen nach § 3 des G über die Aufklärung, Verhü-
tung, Familienplanung und Beratung gleich gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I 1585 - 2 BvO 
16/92 u. a. -       
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